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Amt für soziale Sicherheit  
  
Kreisschreiben - Soziale Dienste Stand: 26. April 2007 

 

Behinderung: Wartungskosten GBM-Software 

 

Da sich im Zusammenhang mit den Wartungskosten für den GBM-
Behinderten-Hilfeassistenten in einigen Institutionen  Unklarheiten ergeben 
haben, stellen wir  Ihnen die Ist-Situation  und den weiteren Ablauf noch-
mals dar. 

 

1. Ausgangslage 

Gemäss RRB 2005/154 vom 18. Januar 2005 wird das GBM im Kanton Solothurn in Wohnhei-
men, Beschäftigungs- und Werkstätten flächendeckend eingeführt. Seit Juni 2005 laufen die 
entsprechenden Schulungen und werden im Herbst 2007 abgeschlossen sein. Mittlerweile 
haben alle Institutionen die Installation des GBM-Behinderten-Hilfeassistenten im Rahmen der 
geplanten EDV-Einführungsphase (Mitte 2005 bis Ende 2006) abgeschlossen. 
 

2. Kostenanteil Kanton 

Der Kanton hat sich – gemäss RRB – während der Einführungsphase bis Ende 2006 an den 
Kosten bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 150'000.- wie folgt beteiligt: 

- Übernahme der Lizenz- und Wartungskosten für die Grundmodule 
- Übernahme der Clientlizenzen  

 

3. Kostenanteil Institutionen 

Die Institutionen ihrerseits übernahmen bzw. übernehmen folgende Kosten: 

- Installation des GBM-Behindertenhilfeassistenten 
- Schulung (GBM-Theorie und Praxis; EDV-Schulung) 
- Wartung für die Clientlizenzen 

 
Nach Abschluss der Einführungsphase, d.h. ab 1.1. 2007 haben die beteiligten Institutionen 
auch die GBM-Wartungskosten für das Grundmodul zu übernehmen. Der Gesamtbetrag wird 
durch die Anzahl Institutionen bzw. Unternehmen (31; die VEBO-Unternehmen werden als 
einzelne selbständige Institutionen gezählt) geteilt und jeweils jährlich mit der Wartungsre-
chung durch All for One Systemhaus AG (AfO) in Rechnung gestellt. Dies bedeutet: 
Alle Institutionen / Unternehmen erhalten in nächster Zeit von der All for One Systemhaus AG 
einen Wartungsvertrag über 

- das GBM-Grundmodul (NEU; € 270.60 pro Jahr) 
- GBM-Clientzusatzlizenzen nach Anzahl installierter Clients (€ 60.12 pro Jahr und 
Client) 

 
Im Übrigen werden die Dienstleistungen von der AfO wie bisher ebenfalls direkt den Instituti-
onen nach Aufwand verrechnet. 
 
 
 
 
 
 
geht an: 

− Alle BSV-Subventionierten Institutionen für Menschen mit Behinderung 
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